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Echulachten ober aus irgend einem andern-
Grunde eine slntcrsiüßung ans dem Fonds
gewärtigen , hiedurch angewiesen , sich jedes¬
mal in dem Monate Februar mit einer Vor¬
stellung , worin der Grund des Anspruchs ge¬
hörig angegeben und welche mit den gehörigen
Bescheinigungen versehen ist , an das Consi-
storium zu wenden , und wird denn , in so sern
das Gesuch sich zur Gewährung eignet , im
Laufe des Marznwnats eine Resolution und
im April - Monat die Auszahlung der ange¬
wiesenen Quote erfolgen . Mündliche Gesu¬
che werden nicht angenommen werden , und
ebenfalls werden alle Gesuche , die nicht mit
den erforderlichen Bescheinigungen versehen
oder nicht im Februarmonat eingereicht scyn
werden , in der Regel unberücksichtigt bleiben.

52 ) Regie rungs - Bekanntmachung
vom 6 . Nov.  1820 . xudl . Nov.  9.
e. 3.

Bestimmung ei- Das Amt Brake hat der Regierung an-

pracclusimscheu daß die zur Bestreitung der Forde-
Frist zur Liqui - vungen der ehemaligen FranzösischenMa-
datwn oderEm- r i n i e r s,  auf Verordnung der Commission

d!n" chemÄigmZ" r Liquidation der Forderungen an Frank¬
französischen reich , zu dessen Disposition gestellten Gelder

Reichend!» nicht sammtlich zur Auszahlung gekvm-
wäge. men wären , weil die Reelamanten entweder



die zur schlüssigen Liquidation ihrer Forderun¬
gen erforderlichen Bescheinigungen noch nicht
beygebracht , oder doch zur Empfangnahme
der ihnen etwa begleichenden Beträge überall
sich nicht gemeldet hatten.

Die Regierung sieht sich hierdurch veran¬
laßt , diejenigen ehemaligen Französischen Ma¬
riniert , welche nach Maßgabe der Amts -Pu-
blication vom 21 . März d. Z . ( Nr . 2z. der
wöchentlichen Anzeigen ) ihre Reclamatisnen
gehörig eingereicht, jedoch in Gemäßheit der
fernern Publication vom 1. Julius d. Z . ( Nr.
27 . der wöchentlichen Anzeigen ) zur schlüssi¬
gen Liquidation und Absonderung der ihnen
etwa begleichenden Beträge sich bis jetzt nicht
eingefunden hckbcn, aus das gemessenste auf-
zufordern : sich vor dem 16. Dcc . d. I . , als
letztem präklusivischen Termin , unter Beob¬
achtung der in der Bekanntmachung vom 1.

Julius d. Z . enthaltenen Bestimmungen , zu
gedachtem Ende um so gewisser bey dem Amte
Brake einzuft'nden, als sie widrigenfalls
ihrer vermeinten Forderungen , in
so weit diese nicht etwa zur Til¬
gung der Ansprüche des A ucti 0 ns-
verwalters Reinekcn und verst 0 r - -
denen Aoll -Znspectors Streich ver¬
wendet werden möchten , ohne Wei¬
teres als verlustig betrachtet , da - .
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